
Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Wirtschaftswissenschaften mit dem 
Abschluss Bachelor of Science 

Allgemeines Basismodul  

Modulnummer 3 

Modulname Grundlagen sozialer Kompetenzen 

Modulverantwortlich Professur BWL IX – Innovationsforschung und nachhaltiges Ressourcenmanagement 

Inhalte und Qualifikationsziele 
 

Inhalte:

 wesentliche Arbeitstechniken zur Anfertigung von Bachelorarbeiten, Aufarbeiten 
und Systematisieren größerer Literaturmengen, rationelle Recherchetechniken, 
wissenschaftliches Argumentieren sowie entsprechende Arbeit mit Quellen, 
Verknüpfung theoretischer Analysen mit empirischen Untersuchungen, Vorgehen 
bei der Bearbeitung von Forschungs- oder Praxisprojekten, Grundlagen des 
Projektmanagements 

 Grundlagen der Rhetorik, Redegestaltung, Moderation von Teamberatungen 
sowie zur Präsentation von Ergebnissen unter Nutzung moderner Medien 

 Grundlagen der Gruppen- und Projektarbeit und des Projektmanagements, 
Instrumente und Hilfsmittel zur erfolgreichen Planung und Durchführung von 
Projekten 

 Planung und Durchführung eines kleinen Forschungsprojektes in der Gruppe 
 
Qualifikationsziele:
Erlernen und Verfestigen wichtiger methodischer und sozialer Kompetenzen sowie die 
Befähigung der Studierenden zum wissenschaftlichen Arbeiten 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesungen und Übungen im Gesamtumfang von 8 LVS 
/ 240 AS (120 Kontaktstunden und 120 Stunden Selbststudium bzw. Projektarbeit). 
Zur einführenden Vorlesung werden ggf. auch Tutorien genutzt. 
 V: Moderation, Präsentation und Rhetorik     (1 LVS) 
 Ü: Moderation, Präsentation und Rhetorik     (2 LVS) 
 V: Wissenschaftstheorie und Wissenschaftliches Arbeiten  (1 LVS) 
 Ü: Wissenschaftstheorie und Wissenschaftliches Arbeiten  (2 LVS) 
 Ü: Gruppen- und Projektarbeit     (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls geeignet für alle Studiengänge mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen 
und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen (mehrfach 
wiederholbar): 
 zwei individuelle Leistungen aus einer Gesprächsmoderation oder einer 

Präsentation oder einer Rede mit insgesamt 30 Min. pro Person in der Übung zu 
Moderation, Präsentation und Rhetorik sowie Feedback zu den individuellen 
Leistungen der anderen Teilnehmer   

 drei schriftliche Ausarbeitungen im Rahmen der Übung zu Wissenschaftstheorie 
und Wissenschaftliches Arbeiten (Umfang ca. je 4 Seiten, Bearbeitungsdauer je 4 
Wochen) 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
Anrechenbare Studienleistungen:  
 Forschungsbericht (Umfang ca. 15 Seiten, Bearbeitungsdauer 12 Wochen) in der 

Projektgruppe mit max. 5 Teilnehmern pro Gruppe zu Gruppen- und Projektarbeit
 30-minütige Gruppenpräsentation der Ergebnisse  

Die Studienleistung wird jeweils angerechnet, wenn die Note der Studienleistung  
mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 8 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
Anrechenbare Studienleistungen: 
 Forschungsbericht, Gewichtung 2  
 Gruppenpräsentation der Ergebnisse , Gewichtung 1  
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Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 240 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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